
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/12/16 Ro 2020/07/0005
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2020

file:///


Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

55 Wirtschaftslenkung

Norm

AVG §37

AVG §39 Abs2

MOG 2007 §19 Abs7b

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17

VwGVG 2014 §27

VwGVG 2014 §28

VwGVG 2014 §28 Abs3

VwRallg

Rechtssatz

Der Hinweis des VwG auf § 19 Abs. 7b MOG 2007 (vgl. ErläutRV 680 BlgNR 25. GP 1) erweist sich als verfehlt, weil es

grundsätzlich seine Aufgabe ist, auch die sachverhaltsmäßigen Grundlagen der zu treBenden Entscheidung zu

ermitteln. Das VwG konnte sich daher nicht auf fehlende Ermittlungen der belangten Behörde zurückziehen. Es war

vielmehr seine Aufgabe, die Erhebungen der belangten Behörde zu ergänzen (oder allenfalls nach §19 Abs. 7b MOG

2007 ergänzen zu lassen) und sodann alle erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen zu treBen (vgl. VwGH 25.4.2019,

Ro 2017/13/0021).
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